
Bitte die Landesförderung überprüfen
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EH Denkmal

EH 100

EH 85

EH 70

25 %

27,5 %

35 %

40 %

25 %

20 %

15 %
Planungsleistungen werden 

mit bis zu 50% gefördert.

• bei EFH / ZFH max. förderfähige
Kosten 10.000 €

• ab drei Wohnungen maximal
förderfähige Kosten 4.000 € pro WE,
aber insgesamt max. 40.000 € pro 
Vorhaben

Antrag der Förderung zur 
Baubegleitung erfolgt direkt über den 

Antrag der Maßnahme. 

BAUVORHABEN VARIANTEN ZUSCHUSS FÜR DAS BAUVORHABEN LEISTUNGEN DER ENERGIEBERATUNG

45 %

30 %

Tilgungs- (KfW 261) oder 
Investitionszuschuss (KfW 461) 
der max. förderfähigen Kosten

EH40+
150.000 €/WE

mit EE-/NH-Paket
150.000 €/WE

Basisfall
120.000 €/WE

EE-Paket
Das Erneuerbare-Energie-Paket entspricht 
eine jährliche Wärmeerzeugung aus zu über 
55% erneuerbare Energien

NH-Paket
Das Nachhaltigkeits-Paket ist durch ein
Zertifikat zum Nachhaltigen Bauen
nachzuweisen.
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Hybridheizung
Eine bivalente Erdgas-Wärmeerzeugung in 
der Kombination mit erneuerbare 
Energien, die mindestens 25% der Norm-
Heizlast entspricht.

iSFP-Bonus
Dieser Bonus gilt, wenn zuvor die 
geförderte Energieberatung „individueller 
Sanierungsfahrplan“ durchgeführt wurde.

Berliner Straße 257
63067 Offenbach

069 – 138 26 33 40
info@DEN-eV.de

*Biomasse
40% Förderung mit 
verbesserten Emissionswerte von 
max. 2,5 mg/m³ Feinstaub.

Nahwärmenetz
Mit >25% Anteil erneuerbare Energien
eine 30% Förderung. Ab 55% EE gilt ein
35% Förderung.

Nahwärme 

35 / 40 %*

35 / 40 %*

20 %Lüftungsanlage

„Renewable Ready“ Heizung 20 %

30 %

neue Erdgas Hybridheizung

Wärmepumpe

Solarthermie

Keller bzw. untere Abschluss
Fenster (sommerlicher WS) / Türen 
Außenwand
Dach bzw. obere Abschluss

thermische Hülle 20 %

30 %

35 %

Planungsleistungen werden mit bis zu 
50% gefördert. Antrag der Förderung zur 

Baubegleitung erfolgt direkt über den 
Antrag der Maßnahme. 

• bei EFH / ZFH max. förderfähige Kosten
5.000 €

• ab drei Wohnungen maximal
förderfähige Kosten 2.000 € pro WE,
aber insgesamt max. 20.000 € pro 
Vorhaben

Beim Heizungstausch ist eine Einbindung 
vom Energieeffizienz-Experte:in nicht 

explizit gefordert, es wird dennoch 
empfohlen und kann gefördert werden.

Anlagentechnik

Tilgungs- (KfW 262) / 
Investitionszuschuss (BAFA) 

der max. förderfähigen Kosten

60.000 €/WE & Kalenderjahr 

Biomasse 

Erneuerbare-Energien-Hybridheizung 

Wärmeerzeuger

30 / 35 %

EH 55

EH 40
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+2,5 % für 
EE-Paket  oder  NH-Paket

+5 % 

für 

EE-Paket

+5 % als 
iSFP-Bonus 

nur bei 
„gestreckten“ 
Sanierungen

+5 %
als

iSFP
Bonus

+10 %
beim
Heizöl
tausch

FAQ zum BEG

FÖRDERFÄHIGE KOSTEN




